
730 der Beil~en Zü. den stenogra})hischen Protokollen des 

Bundesrates 

BeI' ich t 

des Finanzausschusses 

liber den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 27. April 1972, 
betreffend ein Bundesgesetz über die Zeichnu"Qg von zusätzlichen 

Kapi talanteilen bei der Asiatischen Entv-:icklungsbank 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 

soll der Bundespräsident oder ein von ihm hiezu bevollmächtigter 

Vertreter ermächtigt vJerden, namens der Republik Österreich bei 

der Asiatischen Ent\r'icklungsbank zusätzliche Kapitalanteile 

in Höhe von 7,500.000 US-Dollar zu zeichnen • 

. Del: Finanzausschuß hat die gegenständliche Vorlage in seiner 

Si tzung V'Jffi 16. I"Iai 1972 in Verhandlung genommen und einstimmig 

beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch. 
zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanzausschuß 

somi t den Antr~ der Bunde srat "'I<'olle be schließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 27. April 
1972, betre:~fend ein Bundesgesetz über die Zeichnung von zusätz­

lichen Kapitelanteilen bei der Asiatischen EntvJick~.ungsbank, 
wird kein Einc:;ruch erhoben. 

Wien, am 16. Mai 1972 

Hermine K u ban e k 
Berichterstatter 
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